
Diese Betriebsanweisung gilt für das Be- Entladen von Fahrzeugen an der Laderampe 

 Abstürzen bei geöffnetem Rolltor und nicht angedocktem Fahrzeug. 

 Stürzen zwischen Ladebordwand und Ladeflächen durch nicht bestimmungsgemäß 

aufgelegte Ladebrücke. 

 Seitliches Abstürzen von der Ladebordwand, wenn diese auf die Ladelampe aufgelegt ist. 

 Stolpern und Umknicken durch Höhenunterschied zwischen angehobener oder abgesenkter 

Ladebrücke und den angrenzenden Verkehrsflächen. 

 Eindringen von Chemikalien in die Kanalisation bei Behälterbruch. 
 

 

 Betriebsanweisung "Chemikalienlager" beachten. 

 Vor dem Entladen und Transportieren wassergefährdender Stoffe im Rampenbereich sind 
die Bodeneinläufe zu verschließen. 

 Nicht im unteren Teil der Rampe aufhalten, wenn Fahrzeuge einfahren. 

 Bei Verlade- und Transportvorgängen mit Elektro- Deichselstapler, Handhubwagen, 
Fassroller etc. sind ableitfähiges Sicherheitsschuhwerk und Lederhandschuhe 
(Fasshandling) zu tragen. 

 Geländer hochklappen und sichern, wenn sich kein Fahrzeug/Wechselbehälter an der 

Ladebrücke befindet. 

 Lose Ladungsteile beim Transportieren mittels Flurförderzeugen form- oder kraftschlüssig 

gegen Herabfallen sichern. 

 

 

 Störungen dem Hausmeister 33024 oder direkt der Störmeldezentrale 1171 melden. 

 Vorgesetzten informieren. 
·  
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Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe   



Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe 

Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort 
 Selbstschutz beachten 

 Verbrennungen kühlen; verletzte Gliedmaßen ruhigstellen  

 Den Verletzten beruhigen; Ersthelfer hinzuziehen, 

 Lebensrettende Sofortmaßnahmen durchführen. 

 Erste Hilfe leisten (z. B. Blutungen stillen, ggf. Schocklage, bei Bewusstlosen     

Puls und Atmung kontrollieren, stabile Seitenlage auf Decke). 

 Die Unfallstelle sichern; der Vorgesetzte ist zu informieren. 
 Verletzten beruhigen, ggf. gegen Wärmeverlust eindecken, bis zum Eintreffen 

professioneller Hilfe dabeibleiben. 

 Ruhe bewahren 



Notruf: 112 
 
Ausgebildete Ersthelfer: siehe Liste Verbandskasten 
Erste-Hilfe-Leistungen müssen in das Verbandbuch eingetragen werden. 
 
 

· Die Prüfung und Instandhaltung erfolgt durch die Betriebstechnik. 
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